
Friedholssatzung 
der Gemeinde Wolfsberg 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfsberg hat in seiner Sitzung vom 17. November 
2009 auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBI. S. 345) sowie des § 33 des Thüringer 
Bestattungsgesetzes vom 19. Mai 2004 (GVBI. 505 ff.) folgende Satzung für die 
Friedhöfe Angstedt, Bücheloh und Gräfinau der Gemeinde Wolfsberg erlassen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Wolfsberg gelegene 
und von ihr verwaltete Friedhöfe: 

a) Friedhof Angstedt, 
b) Friedhof Bücheloh, 
c) Friedhof Gräfinau. 

§2 
Friedhofszweck 

(1) Die Friedhöfe dienen der Bestattung und der Pflege der Gräber im Andenken an 
die Verstorbenen. 

(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die 

a) bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Wolfsberg waren oder 
b) ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf dem Friedhof hatten oder 
c) innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind und nicht auf einem Friedhof 

außerhalb der Gemeinde beigesetzt werden. 

Die Bestattung derjenigen Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Ge
meinde waren, erfolgt in der Regel auf dem Friedhof des Ortsteils, in dem sie 
zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof 
besteht, 

b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind, 
c) der Verstorbene in einer Grabstättenart beigesetzt werden soll und solche 

Grabstätten auf dem Friedhof des Ortsteiles nicht zur Verfügung stehen. 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried
hofsverwaltung. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht. 
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§ 38 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 01. März 2006 und alle übrigen entgegenstehenden 
ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 

- +-'- den 19.12.2009 




